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haubild 

 

 

Liebe Personalratskolleg*innen,  

 

In Zeiten von Corona ist alles anders - aber doch Vieles möglich.  

Derzeit müsst ihr auf die vierteljährlichen Schulungen der GEW-Fraktion im GPR verzichten, weil 

die Hygiene- und Abstandsregeln in keinem Setting vernünftig umgesetzt werden können.   

Gleichzeitig haben Personalräte aber noch mehr Fragen als sonst schon, die wir zwar in zahllosen 

Rundmails und durch viele Einzelgespräch zu klären versuchen, die aber aufgrund der sich rasant 

entwickelnden Geschehnisse und auch Änderungen von Erlassen und Verordnungen kaum noch 

zu verarbeiten sind.  

In dieser Mail- und Informationsflut ist es schwer, einen Überblick zu behalten und die Rechte der 

Personalräte und Beschäftigten noch vertreten zu können, man kommt ja kaum hinterher die 

ganzen Informationen überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.  

Daher wollen wir euch - an Stelle einer Schulung - zunächst einmal einen Reader zukommen 

lassen, in welchem ihr die Grundlagen und Dokumente, die ihr benötigt, um die Beschäftigten 

auch weiter gut vertreten zu können, gebündelt findet.  

Dabei liegt der Fokus nicht so sehr auf den vielen, sich ständig ändernden Erlassen und 

Verfügungen zum Thema Corona, sondern vor allem auf den personalvertretungsrechtlichen 

Grundlagen, die natürlich nicht außer Kraft sind.  

Natürlich beinhaltet dieser Reader auch einige der wichtigsten Corona-Verordnungen (hier 

empfiehlt es sich aber immer, auch die aktuellen Änderungen im Blick zu behalten), vor allem 

findet ihr hier aber diejenigen Rechtsquellen und Texte, die euch helfen, eure Mitbestimmungs- 

und Mitwirkungsrechte wahrzunehmen.  

Wir wünschen euch gute Gesundheit und die nötige Gelassenheit und Kraft um euch in diesen 

schweren Zeiten um die Belange der Kolleg*innen zu kümmern.  

 

GEW-Fraktion im GPR 

 

Mehr unter: GEW Frankfurt Arbeit- und Gesundheitsschutz  

https://www.gew-frankfurt.de/home 
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I. Grundsätzliches zur umfassenden Mitbestimmung in Pandemiezeiten 

 

Der Personalrat hat Mitbestimmung bei allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (§76 HPVG), 

außerdem hat er auch qualifizierte Mitbestimmung nach  

 HPVG § 74.6. Maßnahmen zur Verhütung von …Gesundheitsschädigungen  

 HPVG § 74.2 (Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufes 

 HPVG § 74.7: Regelungen der Ordnung und des Verhaltens der Beschäftigten  

 HPVG § 74.9: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der 

Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 

 HPVG § 74.17: Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung von technischen 

Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu 

überwachen.  

 

 Außerdem hat der PR Mitwirkung gemäß der Aufgaben des PR nach HPVG §62.1:  Maßnahmen, die 

der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen zu beantragen 

 § 62.2: darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt 

werden 

 §62.3: Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegen zu nehmen und, falls sie 

berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung 

hinzuwirken 

 

Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens könne alle Fragen zur Umsetzung der vielen „Coronaverordnungen“ 

gestellt und auf Verlangen des PR diskutiert werden, der PR hat Antragsrecht, Initiativrecht und volle 

Mitbestimmung – d.h. die Maßnahmen müssten dem PR auch zur Mitbestimmung vorgelegt werden.  

Nicht erfolgte für die Beschäftigten günstige Maßnahmen sind dem PR zu begründen, der PR kann sie selbst 

beantragen.  

Es gelten dann alle Rechte nach HPVG §69.3 (Initiativrecht des Personalrates) und §70 des HPVG 

(Mitbestimmung im Stufenverfahren).   

 

Es gibt außerdem das Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitssicherheitsgesetz und die daraus geltenden 

Rechte, siehe II. und III. In diesem Reader. 
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Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 16.4.2020 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

oderhttps://www.gew-gg-mtk.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/2020/Corona-

Arbeitsschutzstandards-04-2020.pdf 

 

 

Arbeiten in der Pandemie -mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

(…)  

Zwei klare Grundsätze gelten:  

Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand 

nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und getragen 

werden. 

Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) oder Fieber sollen 

sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. (Ausnahme: Beschäftigte in kritischen 

Infrastrukturen; siehe RKI Empfehlungen). Der Arbeitgeber hat (z.B. im Rahmen von „Infektions-

Notfallplänen“) ein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber; siehe RKI-Empfehlungen) 

festzulegen 

 

Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum 

Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard) 

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der Arbeitgeber 

entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat sich von den Fachkräften für 

Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie mit den betrieblichen 

Interessensvertretungen abzustimmen. (…) 

 

Alternativ kann auch ein Koordinations-/Krisenstab unter Leitung des Arbeitgebers oder einer nach § 

13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter Mitwirkung von Betriebsrat, Fachkraft für 

Arbeitssicherheit und Betriebsarzteingerichtet werden. 
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II. Broschüre ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ (gekürzt und kommentiert) 

 

Beteiligungsrechte des Personalrats nach § 74 (1) 6. HPVG 

Nach diesem Paragrafen hat der Personalrat ein Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen zur 

Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen. 

Mitbestimmungsrecht bedeutet, dass die Maßnahme dem Personalrat zur Zustimmung vorgelegt 

werden muss. Lehnt er begründet ab und leitet die Schulleiterin/der Schulleiter daraufhin ein 

Stufenverfahren ein, um ihr/sein Anliegen doch noch durchzusetzen, befasst sich der 

Hauptpersonalrat und ggf. danach die Einigungsstelle mit der Maßnahme. (§§ 69ff. HPVG) 

Mitbestimmungsrecht bedeutet auch, dass der Personalrat von sich aus Maßnahmen beantragen 

kann (Initiativrecht) – und zwar überall da, wo er Mitbestimmung hat. Lehnt die Schulleitung diese 

ab, findet ebenfalls ein Stufenverfahren statt, das in diesem Fall vom Personalrat eingeleitet 

werden muss. (§§ 69ff HPVG) 

 

Initiativen / Initiativanträge des Personalrats zu gesundheitlichen Fragen 

So könnte der Personalrat zum Beispiel  

 die Durchführung einer Analyse zur Erhebung der psychischen Belastungen beantragen 

 die Einladung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder des Betriebsarztes beantragen, 

 weil bestimmte gesundheitliche Probleme aufgetreten sind oder befürchtet werden 

 eine schulbezogene Fortbildung zum Gesundheitsschutz beantragen. Hierbei wird auf das 

 für die Schule kostenlose Angebot des MAS verwiesen: www.medical-gmbh.de/ 

 

 Dienstvereinbarungen zu gesundheitsbezogenen Themen erarbeiten, soweit es diese nicht 

 schon im Schulamtsbereich gibt  

 die Umgestaltung oder Umnutzung von Räumen beantragen 

 die Gestaltung der schulischen Bildschirmarbeitsplätze entsprechend der Bildschirm-

arbeitsplatzverordnung 

 beantragen (dies dürfte innerhalb des Schulbudgets machbar sein, 

 so dass das Gegenargument, dies sei Sache des Schulträgers, hier nicht zieht) 

 die bessere Ausstattung von Lehrerzimmer oder Lehrerarbeitsräumen beantragen 

 bauliche Maßnahmen beantragen (dies stößt auf größere Schwierigkeiten, sofern der 

 Schulträger mit einbezogen werden muss, siehe dazu Kapitel 5.1.1. Aber auch hier gibt es 

 Beispiele, in denen Beharrlichkeit zum Ziel geführt hat.) 

 die vom Arbeitsschutzgesetz in § 10 vorgesehene Schulung in Erste Hilfe beantragen. 
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Mitbestimmung bei Anliegen des Arbeitgebers in gesundheitlichen Fragen 

Nach aller Erfahrung ist der Arbeitgeber nicht übermäßig aktiv, wenn es um Fragen des 

Gesundheitsschutzes für die Lehrkräfte geht. Dennoch sollte der Personalrat darauf achten, ob 

Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, die Gesundheit der Lehrkräfte tangieren. In diesem 

Fall kann er sein Mitbestimmungsrecht einfordern und die Maßnahme ggf. ablehnen. Diesen 

Kriterien unterfallen mit Sicherheit die meisten Baumaßnahmen, die deshalb unbedingt mit dem 

Personalrat zu beraten sind, aber auch diverse Versuche, die Leistung der Lehrkräfte zu steigern, 

wie z. B. zusätzliche Dokumentationspflichten, plötzlich entdeckte Anwesenheitspflichten oder 

Ähnliches. Solche Mehrarbeits-Verpflichtungen unterliegen im Übrigen auch nach § 74 (1) 2 der 

Mitbestimmung der Personalräte.  

 

Weitere Aufgaben aus dem Arbeitsschutzgesetz 

Nach den §§ 16 – 17 Arbeitsschutzgesetz sind Beschäftigte verpflichtet, den Betriebsarzt, die 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und den Arbeitgeber auf besondere Gesundheitsgefahren 

hinzuweisen. Werden die Gefahrenquellen nicht beseitigt, sind sie berechtigt, sich an die 

zuständige Behörde zu wenden. Dies wäre das Amt für Sicherheit und Arbeitsschutz beim 

jeweiligen Regierungspräsidium. 

Engagierte Personalräte haben diese Vorschrift ernst genommen und eine „Überlastungsanzeige“ 

HKM geschickt, um darauf hinzuweisen, dass sie keine weiteren Lasten mehr tragen können, wenn 

sie ihre Gesundheit erhalten sollen. Diese Anzeige wird – auf die jeweilige Schule individuell 

abgewandelt – zur Nachahmung empfohlen und dient dem HPRLL und dem GPRLL als Argumen-

tationsgrundlage, wenn es einmal wieder heißt, es gäbe doch nur „Einzelfallprobleme“.  

 

Beteiligungsrechte des Personalrats nach § 76 HPVG 

Der Personalrat soll auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren achten. Er hat also 

eine Mitwirkungspflicht, die sich im Übrigen auch aus dem Arbeitsschutzgesetz, §§ 11 – 15 ergibt. 

Die eigentliche Verantwortung liegt, wie oben beschrieben, beim Arbeitgeber, vertreten durch 

den Schulleiter oder die Schulleiterin. 

 

Baumaßnahmen 

Das dickste Brett, das in diesem Bereich zu bohren ist, betrifft marode Schulgebäude. 

Auftretende Schadstoffe, Schimmel, schlechte Akustik, Hitze/Kälte, andere Innenraum-

belastungen gefährden durch Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen alle in den Schulen 

tätigen Personen – wie Lehrpersonal, Hausmeister oder Reinigungskräfte – und auch Schülerinnen 

und Schüler. 
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Eine Innenraumbelastung kann u.a. durch Emissionen aus den verwendeten Baumaterialien oder 

Inneneinrichtungen sowie durch Mängel in der technischen Ausstattung der Schule verursacht 

werden. Weitere Gründe können beispielsweise in der falschen Gestaltung und Nutzung von 

Schulgebäuden, aber auch in einer unzureichenden Reinigung und Hygiene von Schulräumen bzw. 

des Schulgebäudes liegen. 

Die Sanierung eines betroffenen Schulgebäudes wird meistens notwendig, wenn folgende 

Schadstoffbelastungen vorhanden sind: 

 Asbest 

 Formaldehyd 

 Holzschutzmittel (z. B. Lindan, Pentachlorphenol) 

 Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). 

Auch hier kann ein Initiativantrag – zum Beispiel das einladen eines Experten vom MAS – ein Schritt 

in die richtige Richtung sein.  

 

Gefährdungsanalyse im psychischen Bereich 

Der Gesamtpersonalrat Frankfurt hat einen Fragebogen entwickelt, welcher später mit dem MAS 

weiterentwickelt wurde, in dem die Kolleginnen und Kollegen nicht nur ankreuzen können, wie sie 

diverse Bereiche der Schule empfinden, sondern auch, ob sie diese Probleme stark oder weniger 

stark belasten. Die Idee war, dass bei der Auswertung dieses Fragebogens Häufungen in 

bestimmten Bereichen auftreten werden, so dass offenbar wird, wo der Schuh am meisten drückt. 

In der Folge kann die Schulgemeinde in diesen Bereichen aktiv werden und Änderungsvorschläge 

erarbeiten. 

(Initiativrecht greift auch hier).  

https://www.medical-airport-service.de/mas/leistungen/arbeitspsychologie 

 

 

Unterstützende Institutionen 

Der Betriebsarzt (MAS) 

Die Betriebsärzte der Medical Airport Service GmbH, sind als ganzheitliche Gesundheitsberater 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Für das Ziel einer 

„gesunden Schule“ stehen Themen der Prävention und Gesundheitsförderung im Vordergrund. In 

Absprache mit dem/der Schulleiter/in kann sich jede Lehrkraft durch ihre/n Betriebsarzt/-ärztin 

im Rahmen einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung beraten lassen, wenn sie eine 

konkrete Gesundheitsgefahr durch die Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz für sich selbst 

befürchtet. Über die Teilnahme an der Untersuchung erhält sowohl die Schulleitung als auch die 
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Lehrkraft eine Bescheinigung. Eine individuelle Beratung oder Untersuchung erfolgt also nicht 

anonym. 

Das Ergebnis der Untersuchung bzw. medizinische und persönliche Daten unterliegen dabei 

selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht und bedürfen im Falle einer Weitergabe an den 

Dienstherrn der schriftlichen Genehmigung durch die Lehrkraft. Im Rahmen der arbeits-

medizinischen Betreuung stehen den hessischen Schulen und Lehrkräften außerdem 

verschiedene Fortbildungsangebote zur Gesundheitsförderung zur Verfügung. Zurzeit werden 

Fortbildungen unter anderem zu den Themen Ergonomie, Zeit und Stressmanagement angeboten. 

Eine Liste der für die einzelnen Schulämter zuständigen Ärztinnen und Ärzte befindet sich im 

Anhang oder im Internet unter: http://www.medical-gmbh.de 

 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit (MAS) 

Auch für diese bekam der MAS nach einer Ausschreibung den Zuschlag. Ihre Aufgaben sind in den 

§§ 4 – 5 Arbeitssicherheitsgesetz geregelt. Sie befassen sich mit der „technischen“ Sicherheit der 

Schulen und können z. B. auch bei Messungen herangezogen werden. Wegen der bereits 

erwähnten Erkenntnisse bezüglich der negativen Auswirkungen von Nachhall in Klassenräumen 

und Turnhallen haben sich die Fachkräfte bei diesem Thema besonders qualifiziert und können zu 

Messungen wie auch zur Beratung herangezogen werden. https://www.medical-airport-

service.de/mas/kontakt/kontakt 

 

Die Unfallkasse Hessen 

Sie ist der Unfallversicherungsträger nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch 

für die angestellten Lehrkräfte (SGB VII auf der CD). Als Unfallversicherungsträger befasst sie sich 

nicht nur mit der Regulierung von Unfallschäden, sondern auch mit der Prävention. Ein Besuch auf 

der Homepage ist nützlich. Auf die Kompetenz von Frau Rickes und Herrn Naujokat in Sachen 

Lärmschutz wurde bereits hingewiesen. www.ukh.de 

 

Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 

ist besser unter dem Namen „Gewerbeaufsichtsamt“ bekannt, jedoch schon seit Jahren 

umbenannt. Es stellt sozusagen den letzten Rettungsanker dar, wenn unsägliche Zustände 

herrschen, aber niemand etwas tut. Inwieweit dieses Amt wirklich wirksam eingreift, darüber gibt 

es aus der Schulpraxis bisher keine Erfahrungen. 

 

Der Arbeitsschutzausschuss beim Staatlichen Schulamt (ASA) 

Seine Zusammensetzung ist im Arbeitssicherheitsgesetz und für die Schulen speziell im Erlass 

„Arbeitsschutz...“ im Punkt 3.2. geregelt. Ihm gehören zwei Gesamtpersonalratsmitglieder an. 
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Anliegen aus Schule Anliegen aus Schulen, die nicht schulintern gelöst werden können, sollten hier 

beraten werden, der Ausschuss kann auch Beteiligte aus Schulen einladen. Deshalb ist in Fragen 

des Arbeitsschutzes, die über die Zuständigkeit der Schule hinausgehen, dringend anzuraten, den 

Kontakt zu den Gesamtpersonalratsmitgliedern im ASA zu suchen. 

 

DAS ARBEITSSCHUTZGESETZ 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen 

auszugehen:  

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst 

vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; Gefahren sind an 

ihrer Quelle zu bekämpfen; 

bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige 

gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen; 

Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeits-

bedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu 

verknüpfen;  

individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen; 

spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berücksichtigen; 

den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen; 

mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zulässig, wenn 

dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist. 

 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 

verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen 

Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch die Gestaltung und die Einrichtung der 

Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, die 

Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 

Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, die Gestaltung von Arbeits- und 

Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 

unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten. 
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§ 7 Übertragung von Aufgaben 

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten 

zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen 

einzuhalten. 

 

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus anderen 

Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem 

Gesundheitsschaden zu rechnen. 

 

§ 13 Verantwortliche Personen 

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten sind neben 

dem Arbeitgeber sein gesetzlicher Vertreter, das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen 

Person, der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft, Personen, 

die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der 

ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse, sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift 

beauftragte Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse. 

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, 

ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen. 

 

Pflichten und Rechte der Beschäftigten 

§ 15 Pflichten der Beschäftigten 

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung 

und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. 

Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen 

zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. 

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, 

Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen 

und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu 

verwenden. 
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§ 16 Besondere Unterstützungspflichten 

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 

festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an 

den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden. 

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten entsprechend 

den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die 

Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den 

Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem 

Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen. 

 

§ 17 Rechte der Beschäftigten 

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und Beamte des Bundes 

ist § 171 des Bundesbeamtengesetzes anzuwenden. § 60 des Beamtenrechtsrahmengesetzes und 

entsprechendes Landesrecht bleiben unberührt. 

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass die vom Arbeitgeber 

getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten 

Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde wenden. 

Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 

genannten Vorschriften sowie die Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes 

über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.  

 

 

Die vollständige Broschüre mit allen Gesetzen, Tipps und Ansprechpartnern findet man im 

Mitgliederbereich der GEW-Hessen homepage.  
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III. Dienstvereinbarung Arbeits- und Gesundheitsschutz 
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IV. Dienstvereinbarung „Kommunikation mit elektronischen Mitteln“ 
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V. Einige Antworten auf die meist gestellten Fragen der Frankfurter PRen  

(Inhalte der Rundmails, ggf. mit Anmerkungen) 

 

Rundmail vom 1.4.2020 

1. Notfallbetreuung 

Unser Anliegen als GPRLL ist, dass die Notfallbetreuung freiwillig bleibt.  

Die Rückmeldungen aus den Schulen ergeben, dass es an Freiwilligen überhaupt nicht mangelt, im 

Gegenteil, die Kolleg*innen sind - wie auch bei der digitalen Betreuung der Schüler*innen und der 

Aufgaben jenseits des Unterrichts -  mehr als motiviert und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung voll 

bewusst. Das SSA sieht dies ähnlich. Eine Durchsetzung entgegen des erklärten Willens der Kolleg*innen ist 

unserer Auffassung nach nicht notwendig.  

Bei der Freiwilligkeit ist darüber hinaus auch noch einiges zu beachten: Freiwillig ist nicht gleich freiwillig. 

Wenn noch nicht lebenszeitverbeamtete Personen oder LiVs zuerst gefragt werden, ist die Freiwilligkeit 

sehr von deren abhängigerer Position 

bestimmt. Es ist Aufgabe des Personalrates, darauf zu schauen, ob hier nicht Freiwilligkeit generiert wird, 

wo keine vorhanden ist. Für die LiV gab es aus dem Studienseminar darüber hinaus die Ansage, dass dies 

nur in absoluten Ausnahmefällen geschehen dürfte und wenn dies dem Fortkommen der Ausbildung nicht 

abträglich ist.  

Was die Risikogruppen und schwerbehinderte Kolleg*innen angeht, sind wir der Auffassung, dass ein 

Einsatz in der Notbetreuung nicht erfolgen darf, da es sich um eine ernsthafte Gefährdung ihrer Gesundheit 

handelt. Auch darauf hat der Personalrat nach §76 HPVG zu achten.  

 

 

2. Arbeitszeit und Arbeitszeitdokumentation:  

Die Fortführung einer Art "Klassenbuches" in der Art, wie sie vorher auch geführt wurden, ob digital oder 

analog, ist natürlich auch weiterhin in Ordnung, andere und darüber hinaus gehenden Formen der Arbeits-

zeitdokumentationen sind nicht notwendig und - unserer Auffassung nach - auch nicht zulässig.  

Mehrarbeitsstunden nach §17 der Dienstordnung bleiben erhalten - man hat ja die (mehr) 

Schüler*innen/Kurse/Klassen ja auch digital weiter zu betreuen.  

Minusstunden wegen homeoffice können nicht angesammelt werden, denn - wie eine der vielen Mails aus 

dem HKM dazu klar besagt-  "Der Unterricht gilt als erteilt", auch wenn jede/r Kolleg*in das von zu Hause 

tut. Dasselbe gilt für die Sozialpädagogen, deren Aufgaben auch aus dem homeoffice weiter laufen.  

 

 

3. Arbeits- und Gesundheitsschutz für an Schulen beschäftigte 

Für Frankfurt ist es wichtig, dass wir fordern, dass an keiner der vielen maroden Schulen ohne Waschbecken 

oder auch nur den Hauch einer Näherung an die hygienischen Vorgaben im Falle der Wiederaufnahme der 

Beschulung diese so lange nicht erfolgt, bis die Mindeststandards eingehalten werden können: Wir haben 
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mit dem Amt über die unbedingt notwendige und sofortige Umsetzung des folgenden Punkte gesprochen, 

dies stößt auf völlige Zustimmung:  

- ausreichende Ausstattung mit Waschgelegenheiten, Desinfektionsmittel, Seife, Papierhandtücher 

- genügend funktionierende Toiletten  

- regelmäßige und in Zeiten von Corona deutlich (!) häufigere Reinigung der Toiletten und 

Waschgelegenheiten, am besten mit Präsenzkräften 

- Schutzbekleidung für die eingesetzten Kolleg*innen, vor allem für diejenigen, die zu Hause 

Menschen der Risikogruppe haben 

Auch der Arbeitsschutzausschuss und die Schwerbehindertenvertretung ist an diesen Fragen intensiv dran! 

(Wir erinnern an die Mitbestimmung nach HPVG §§74,6 und 76)  

 

 

4. Krisenhotlines:  

Die Schulleitungen werden/wurden informiert über Krisenhotlines zu folgenden Punkten: 

- Kinder/Jugendliche in Krisen (Schulpsychologie)  

- Telefonische Sofortberatung zur Notbetreuung 

- Corona-Hotline zu allem sonstigem Umgang mit der Pandemie 

Vor allem der erste Punkt könnte für die Kolleg*innen interessant sein, die sich jetzt um Kinder/Jugendliche 

sorgen, die der stützenden Struktur Schule entzogen sind. (Auch der Medical Airport Service, unser 

Betriebsarzt, hat eine Hotline zum Thema).  

 

 

5. Digitales:  

Außerdem erwarten wir von Land/Kommunen, dass die im Rahmen des Digitalpaktes geplante Ausstattung 

der Schulen sofort erhöht, optimiert und strategisch anders ausgestaltet wird: inklusive Gewährleistung 

digitaler Lehrmittelfreiheit, Vor-Ort-Support und die Möglichkeit für die Kolleg*innen, datensicher UND 

verlässlich digital zu kommunizieren, und sich sicher zu sein, dass keiner ihrer Schüler*innen digital 

abgehängt oder aufgrund der Bedingungen zu Hause benachteiligt wird: dies ist derzeit eine häufige und 

berechtigte Sorge von Kolleg*innen.  

Digitale Strategien sind nach der Krise in einer völlig anderen  Dimension zu beraten und entwickeln, als 

bisher. 

WICHTIG: Auch weisen wir aus gutem Grund die Personalräte auf die Mitbestimmung unter HPVG §74.17 

hin: die potentielle digitale Überwachung der Arbeitsleistung ist voll mitbestimmungspflichtig: "Einführung, 

Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung von technischen Einrichtungen, die dazu geeignet 

sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen" - bitte überprüft, welche der 

digitalen Instrumente, die jetzt an Schulen eingesetzt werden, diese Eigenschaften erfüllen (können). Es ist 

dabei unerheblich, ob sie (schon) zur Überwachung eingesetzt werden, oder nur das Potential dazu haben: 

Mitbestimmung des PR!  
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Rundmail vom 24.4.2020 

1) Gestern erreichte uns eine Korrektur in der Planungshilfe aus dem HKM, die den Einsatz von 

schwerbehinderten Kolleg*innen im Präsenzunterricht betrifft. Sie sollen jetzt doch nicht grundsätzlich 

vom Einsatz befreit sein, sondern müssen ebenfalls eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, aus der 

hervorgeht, dass sie ein erhöhtes Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf einer Covid19-Infektion haben. 

(Bitte keine Diagnosen: es reicht der Satz „Bei Herr/Frau XY ist im Falle einer Infektion mit dem Covid-19 

Virus mit einem schweren verlauf zu rechnen. Er/sie kann aus medizinischen Gründen deshalb nicht im 

Präsenzunterricht / nicht an der Schule eingesetzt werden).  

 

2) Nach Rücksprache mit dem medical airport service konnten wir klären, dass auch dieser in seiner 

Funktion als betriebsärztlicher Dienst oben genannte Bescheinigungen ausstellt (hohes Risiko für einen 

scherwiegenden Verlauf einer Covid19-Infektion). Die Schulleitung der betroffenen Lehrkraft kann hierzu 

ein Formular auf der Homepage des MAS herunterladen und ausgefüllt an den MAS schicken, dort wird 

dann eine Untersuchung durchgeführt und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt. Wichtig: Auch 

hier gilt bis zur endgültigen Bescheinigung die dienstliche Versicherung der Lehrkraft, damit diese nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt wird. 

 

3) Nach Rücksprache mit zuständigen Personen aus dem Gesundheitsamt gibt es in Gebäuden mit einer 

Raumluftanlage (häufig in Schulen in Passivhausbauweise) keine Gefahr der Verbreitung des Virus' in den 

Räumen durch die Belüftung, da die Zuluft von außen zugeführt wird und keine Verbindung zur Abluft 

entsteht. Dennoch wird regelmäßiges Stoß- und Querlüften durch Tür- und Fensteröffnung empfohlen. 

 

4) Über den hessischen Rundfunk wurde gerade bekannt gegeben, dass die Kinder von im 

Präsenzunterricht eingesetzten Lehrkräften Anspruch auf die Unterbringung in der Notbetreuung haben. 

Dies habe das Kabinett heute beschlossen. Obwohl uns keine offizielle Mitteilung hierzu vorliegt, gehen wir 

davon aus, dass dies gilt. Personalräte, Gewerkschaften und viele Kolleg*innen haben intensiv und mit viel 

Beharrlichkeit dafür gesorgt, dass auch die Landesregierung merkt, von welcher Wichtigkeit dies ist! Leider 

ist jetzt alles natürlich sehr kurzfristig, aber dennoch eine Hilfe für die kommende Zeit. 

(Siehe dazu Änderung zur Verordnung zum Umgang mit CoVid-19, Systemrelevanz) 
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VI. Coronaumsetzungsverordnung 
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VII. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.4.2020 
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VIII. Bundesweite Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 mit Eckpunkten 

 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: „Wer in diesen besonderen Zeiten arbeitet, braucht auch besonderen 

Schutz. Wichtig ist, dass wir bundesweit klare und verbindliche Standards haben. Auf diese Standards 

können sich alle verlassen und an diese Standards müssen sich auch alle halten.“ 

Die Bundesregierung empfiehlt daher einen neuen Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 mit 

folgenden Eckpunkten: 

 

1� Arbeitsschutz gilt weiter – und muss bei einem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft zugleich 

um betriebliche Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 ergänzt werden! 

Wenn sich wieder mehr Personen im öffentlichen Raum bewegen, steigt das Infektionsrisiko – und 

damit das Risiko steigender Infektionszahlen und Überlastung des Gesundheitswesens. Dazu ist ein 

hoher Arbeitsschutzstandard notwendig, der dynamisch an den Pandemieverlauf angepasst wird. 

 

2� Sozialpartnerschaft nutzen, Arbeitsschutzexperten einbinden, Angebot arbeitsmedizinischer 

Vorsorge ausweiten! 

Eine gelebte Sozialpartnerschaft in den Betrieben hilft gerade jetzt, die notwendigen Schutz-

maßnahmen wirksam im betrieblichen Alltag zu verankern. Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit beraten den Arbeitgeber bei der Umsetzung des SARS-CoV-2-Arbeits-

schutzstandards und unterstützen bei der Unterweisung. Die Betriebe bieten ihren Beschäftigten 

zusätzliche freiwillige, ggf. telefonische, arbeitsmedizinische Vorsorge an. 

 

3� Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit eingehalten 

- in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen! 

In den Betrieben werden entsprechende Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen 

umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen ergriffen. 

 

4� Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander 

haben! 

Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im Büro werden durch geeignete organisatorische 

Maßnahmen entzerrt, Kontakte der Beschäftigten untereinander werden im Rahmen der Schicht-

plangestaltung auf ein Minimum reduziert. 

 

5� Niemals krank zur Arbeit!  

Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) 

verlassen den Arbeitsplatz bzw. bleiben zu      Hause, bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. 

Hier sind auch die Beschäftigten gefragt, ihre gesundheitliche Situation vor Arbeitsbeginn zu 

prüfen, um ihre Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. 

 

6� Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direkten Kontakt sicherstellen! 

Wo Trennung durch Schutzscheiben nicht möglich ist, werden vom Arbeitgeber Nase-Mund-

Bedeckungen für die Beschäftigten und alle Personen mit Zugang dessen Räumlichkeiten (wie 

Kunden, Dienstleister) zur Verfügung gestellt. 



Personalvertretungsrechtliche Grundlagen – 2020   

 

 

-48- 

 

 

7� Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen! 

Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden vom Arbeitgeber bereitgestellt, um die 

erforderliche häufige Handhygiene am Ein-/Ausgang und in der Nähe der Arbeitsplätze zu 

ermöglichen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, Firmen-

fahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz weiter. Auf 

die verbindliche Einhaltung einer "Nies-/Hustetikette" bei der Arbeit wird besonders geachtet! 

 

8� Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen besonders schützen! 

Viele bangen um ihre Gesundheit. Arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebsarzt ermöglicht 

individuelle Beratung zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch Vorerkrankungen und 

Ängste können hier besprochen werden. Wird dem Arbeitgeber bekannt, dass eine Person einer 

Risikogruppe angehört, ergreift er die erforderlichen individuellen Schutzmaßnahmen. 

 

9� Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstellen! 

Um schnell auf erkannte Infektionen reagieren zu können, erarbeiten Arbeitgeber betriebliche 

Routinen zur Pandemievorsorge und kooperieren mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, um 

weitere möglicherweise infizierte Personen zu identifizieren, zu informieren und ggf. auch isolieren 

zu können. Beschäftigte werden angehalten, sich bei Infektionsverdacht an einen festen 

Ansprechpartner im Betrieb zu wenden. 

 

10� Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz "Gesundheit geht vor!“ 

Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine Beschäftigten. Führungskräfte stellen vor Ort klar, dass 

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Priorität haben. Alle zusätzlichen betrieblichen 

Infektionsschutzmaßnahmen und Hinweise werden verständlich erklärt und ggf. erprobt und 

eingeübt. 
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IX. Verordnung „Systemrelevanz der Lehrkräfte“ 
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X. Sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schuldienst:  

Was gilt für meinen Arbeitszeitnachweis?  

 

Auf Initiative der GEW-Fraktion im HPRLL konnten einige Irritationen bezüglich des Einsatzes von 

sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (UBUS, USF, Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen im Ganztag, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Förderschulen) 

geklärt werden. 

Auch während der Schulschließungen wird für die Arbeitszeitdokumentation die Pauschale des Tages 

eingetragen. Somit entstehen keine Minusstunde und keine Mehrarbeitsstunde und der Tag gilt als im 

normalen Umfang gearbeitet. 

Die bereits vor dem Aussetzen des regulären Schulbetriebs entstandenen Mehrarbeitsstunden bleiben 

davon unberührt und fließen wie gewohnt in die Be- und Verrechnung der Jahresarbeitzeitbilanz ein. Eine 

„Verrechnung von Mehrarbeit“ findet nicht statt! 

Für die Betreuung einer Notgruppe am Wochenende oder in den Ferien wird die Regelung „Tätigkeit in der 

unterrichtsfreien Zeit“(Erlasslage) angewendet. Dies bedeutet, dass bei der Arbeitszeitberechnung davon 

ausgegangen wird, dass in allen hessischen Ferien im Umfang von sieben Arbeitstagen (bei einer vollen 

Stelle und 3,5 Arbeitstage bei einer halben Stelle) gearbeitet wird. Wird dies überschritten, ist diese 

Mehrarbeit zu dokumentieren. 

Für die Arbeitszeit an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen sind nach dem Tarifvertrag Zeitzuschläge zu 

berücksichtigen. 

 

Die Stellungnahme des Kultusministeriums  

Das HKM verweist gegenüber dem HPRLL verweist darauf, dass der Einsatz sozialpädagogischer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß den Bedingungen (Alternativen zum Präsenzunterricht, 

Anwesenheitspflicht, Sicherstellung einer Notbetreuung, etc.) des Einsatzes der Lehrkräfte entspricht und 

einzurichten ist. Die Auslegung des Amtes bezieht sich auf das Schreiben des Kultusministers vom 13. März 

2020 in dem Lehrkräfte sowie sonstige schulische Bedienstete im Landesdienst benannt werden. 

Sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zwar nicht ausdrücklich benannt, zählen, 

nach Aussage des HKM zu „sonstige schulische Bedienstete“. 

 

Auszug aus dem Scheiben des HKM vom 13. März 2020: 

"Lehrkräfte sowie sonstige schulische Bedienstete im Landesdienst haben grundsätzlich gemäß ihrem 

individuellen Stunden- oder Einsatzplan ihrer Anwesenheitsverpflichtung in der Schule nachzukommen und 

dort außerunterrichtliche Aufgaben zu übernehmen. Die Schulleitung kann jedoch in eigener Verantwortung 

entscheiden, in welchem Umfang Lehrkräfte - insbesondere ab einem Alter von 60 Jahren sowie 

Beschäftigte, bei denen eine Grunderkrankung vorliegt, oder solche mit unterdrücktem Immunsystem- mit 

der Wahrnehmung von außerunterrichtlichen Aufgaben zu Hause betraut werden. Die Lehrkräfte befinden 

sich weiterhin im Dienst und behalten ihren Anspruch auf Besoldung bzw. Arbeitslohn. Die aufgrund der 

Aussetzung des Schulbetriebs nicht durchgeführten Unterrichtsstunden gelten als erteilt." 
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Als Ergänzung wurde festgestellt, „… dass sozialpädagogische Fachkräfte derzeit, ebenso wie Lehrkräfte, im 

Dienst sind, auch wenn zurzeit kein regulärer Unterricht stattfindet. …Arbeiten sozialpädagogische 

Fachkräfte im Home-Office und üben Tätigkeiten (Vor- und Nachbereitungen von sozialpädagogischen oder 

unterrichtsbegleitenden Unterstützungsmaßnahmen, Verwaltungstätigkeit, Fortbildung im Eigenstudium, 

Erstellung von Förderplänen etc.) aus, ist dies Arbeitszeit. Es ist davon auszugehen, dass sozialpädagogische 

Fachkräfte zurzeit, ebenso wie Lehrkräfte, Kontakt über digitale Medien zu "ihren" Schülerinnen und 

Schülern halten und sie beim Lernen beraten und unterstützen. Da dies zu ihrer regulären Arbeitstätigkeit 

gehört, ist es somit als Arbeitszeit zu werten. Diese Tätigkeit kann in der Schule ausgeübt werden oder, unter 

den im Schreiben von Herrn Staatsminister Prof. Lorz genannten Voraussetzungen, auch von zuhause.“ 

Zu Fragen der Arbeitszeit erhielt der HPRLL die Antwort „…dass in der derzeitigen (Krisen)Situation der 

Status Quo gilt und weder Minusstunden angehäuft oder „verrechnet“ noch Überstunden angesammelt 

werden sollten.“ 

(Hervorhebungen - fett - durch GEW Hessen) 

Link zum Schreiben vom 13.03.2020: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-

schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/aussetzung-des-regulaeren-schulbetriebs 

 

 

…. Und noch was! 

 

Haben die Lehrerinnen und Lehrer bis zum Ferienbeginn eine Präsenzpflicht?  

Grundsätzlich gilt, dass lediglich der reguläre Unterricht ausgesetzt ist. Für die Gewährleistung der 

vorgesehenen Notbetreuung ist selbstverständlich auch pädagogisches Personal in den Schulen 

erforderlich. Der Kultusminister stellt in seinem Schreiben an die Schulleitungen vom 15. März klar, dass 

dafür Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte (UBUS) sowie sonstige Fachkräfte aus dem 

Ganztagsbereich herangezogen werden können. Wer jedoch zu den Risikogruppen gehört, also älter als 60 

Jahre ist oder eine Grunderkrankung hat, kann ausdrücklich nur auf freiwilliger Basis eingesetzt werden: 

 https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit/aktuelle-

informationen-zu-corona/aussetzung-des-regulaeren-schulbetriebs-ergaenzende-

informationen 

 

 Aktualisierte Seite des GEW Hauptvorstands zur Präsenzpflicht | 23.3.2020 


